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KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund und Inhalt des Vorschlags

Am 15./16. Dezember 2005 hat der Europäische Rat auf seiner Tagung in Brüssel ein 
Dokument mit dem Titel „Europäischer Rat (Brüssel) 15./16. Dezember 2005 - 
Schlussfolgerungen des Vorsitzes“1 angenommen, das in Ziffer 6 unter der Überschrift 
„Finanzielle Vorausschau“ folgenden Hinweis enthält: „Der Europäische Rat hat 
Einvernehmen über die Finanzielle Vorausschau 2007-2013 erzielt
(siehe Dokument 15915/05).“2

In diesem Dokument sind die Mitgliedstaaten bezüglich der „Rubrik 2 – Nachhaltige 
Bewirtschaftung und Schutz der natürlichen Ressourcen“ wie folgt übereingekommen:
„62. Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, im Rahmen dieser Obergrenze zusätzliche 
Beträge bis zu höchstens 20 % der ihnen für marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen 
zustehenden Beträge auf Programme zur ländlichen Entwicklung zu übertragen. Der 
Europäische Rat bittet den Rat, auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission die 
Einzelheiten dieser Transfers festzulegen. Die sich daraus ergebenden Mitteltransfers für 
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums unterliegen nicht den in 
der Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehenen Regelungen für 
die einzelstaatliche Kofinanzierung und die Mindestausgaben pro Schwerpunktbereich.“

Das Europäische Parlament hat Vorbehalte gegen die Vereinbarung des Europäischen Rates 
vorgebracht3 (Erklärung Nr. 9 in der IIV vom 17. Mai 2006).

Die Kommission, die vom Europäischen Rat aufgefordert worden war, von ihrem in den 
Verträgen verankerten Initiativrecht Gebrauch zu machen und einen Vorschlag zu 
unterbreiten, hat einige halbherzige Einwände gegen diese Aufforderung erhoben.4

Die Kommission ist dann jedoch der Aufforderung des Europäischen Rates nachgekommen 
und hat am 24. Mai 2006 einen Vorschlag über Bestimmungen zur fakultativen Modulation 

1 Veröffentlicht auf der Website des Rates der Europäischen Union: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/87646.pdf
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/05/st15/st15915.de05.pdf
3 „Das Europäische Parlament nimmt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 2005 zur 
freiwilligen Differenzierung von marktbezogenen Ausgaben und Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik zur ländlichen Entwicklung bis zu höchstens 20 % und zu den Kürzungen der marktbezogenen 
Ausgaben zur Kenntnis. Wenn die Modalitäten dieser Differenzierung in den einschlägigen Rechtsakten 
festgelegt werden, wird es die Durchführbarkeit dieser Bestimmungen unter Beachtung der EU-Grundsätze, z.B. 
Wettbewerbsvorschriften und sonstige Regeln, bewerten. Das Europäische Parlament behält sich seine 
Stellungnahme zum Ergebnis des Verfahrens vor. Es vertritt die Auffassung, dass es zweckdienlich wäre, die 
Frage der Kofinanzierung der Landwirtschaft im Rahmen der Überprüfung 2008/2009 zu erörtern.”
4 „Die Kommission nimmt Punkt 62 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 2005 zur 
Kenntnis, nach denen die Mitgliedstaaten zusätzliche Beträge bis zu höchstens 20% der ihnen für marktbezogene 
Ausgaben und Direktzahlungen zustehenden Beträge im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf Programme 
zur ländlichen Entwicklung übertragen können. 
Bei der Festlegung der Modalitäten dieser Differenzierung in den einschlägigen Rechtsakten ist sie bestrebt, die 
freiwillige Differenzierung zu ermöglichen und gleichzeitig alles daransetzen, damit ein derartiger Mechanismus 
die grundlegenden Prinzipien der Politik zur Förderung des ländlichen Raums möglichst genau widerspiegelt.“
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vorgelegt.1

Der Vorschlag
 basiert auf Artikel 37 des EG-Vertrags (das Europäische Parlament wird lediglich 

konsultiert),
 sieht vor, dass zusätzlich zu der im Zusammenhang mit der Reform der GAP von 2003 

beschlossenen obligatorischen Modulation 20% der Direktzahlungen von der ersten 
Säule der GAP auf die Entwicklung des ländlichen Raums (zweite Säule) übertragen 
werden können,

 sieht vor, dass die Mittel gemäß der ELER-Verordnung frei verwendet werden 
können; die Bestimmungen der Mindestausgaben je Schwerpunktbereich müssen 
eingehalten werden;

 geht von der gleichen Berechnungsgrundlage aus wie bei der obligatorischen 
Modulation, einschließlich der spezifischen Maßnahme für die Inhaber von 
Kleinbetrieben (Anwendung eines geringeren Satzes auf die ersten 5.000,- EUR bei 
Inhabern von Kleinbetrieben),

 sieht spezifische Maßnahmen für ländliche Betriebe in Form eines zusätzlichen 
Betrags in Höhe von 5.000 EUR vor,

 sieht vor, dass die Kofinanzierung nicht obligatorisch ist,
 verlangt von den Mitgliedstaaten, dass sie innerhalb von zwei Monaten über den 

Reduzierungssatz für den gesamten Finanzierungszeitraum entscheiden.

Ihr Verfasser möchte darauf hinweisen, dass er nicht grundsätzlich gegen die Modulation als 
solche ist, durch die Mittel von der ersten Säule „Marktstützung und Direktzahlungen an die 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe“ auf die zweite Säule „Entwicklung des ländlichen 
Raums“ übertragen werden, da dies dem Geist der Gemeinsamen Agrarpolitik entspricht. Die 
Entwicklung des ländlichen Raums ist das wichtigste Instrument für die Umstrukturierung des 
Agrarsektors und die Förderung der Diversifizierung in ländlichen Regionen.

Das Parlament kann jedoch die Art und Weise, in der der Europäische Rat erneut in dieser 
Frage vorgegangen ist, und die Art und Weise, in der die Kommission das Mandat der Staats- 
und Regierungschefs in die Praxis umgesetzt hat, nicht akzeptieren.3

1. Kofinanzierung der GAP
Im Gegensatz zu den Bestimmungen, die für alle anderen Strukturfonds gelten, und im 
Gegensatz zu den früheren Bestimmungen über die Modulation sieht der Vorschlag keine 
Kofinanzierung vor. Ferner hat sich die Kommission verpflichtet, wie dies in ihrer Erklärung 
Nr. 10 in der IIV vom 17. Mai 2006 zum Ausdruck kommt, alles daranzusetzen, damit ein 
derartiger Mechanismus die grundlegenden Prinzipien der Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums möglichst genau widerspiegelt. Eine fakultative, nicht kofinanzierte 
Modulation verursacht große Probleme, da die fehlende Kofinanzierung gegen den Grundsatz 
der geteilten Verantwortung und der Zusätzlichkeit der EU-Mittel verstößt.

1 KOM(2006)0241
3 Die Vorbehalte des EP wurden in seiner Entschließung zur IIV über die Haushaltsdisziplin und die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung P6_TA-PROV(2006)0210 und in der Erklärung Nr. 9 zur freiwilligen 
Differenzierung zum Ausdruck gebracht.
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Zudem hat das Parlament im Bericht Böge (A6-0153/2005) vorgeschlagen, dass die 
Finanzierungsprobleme, denen sich die GAP gegenübersieht, durch die Einführung eines 
neuen Kofinanzierungsmechanismus in der EU-Landwirtschaftspolitik gelöst werden 
könnten.

2. Haushaltsordnung

Die Modulation erfordert einen Transfer innerhalb von Rubrik 2 der MFP 2007-2013 und 
wirkt sich daher auf die Einstufung der Ausgaben aus. Der Vorschlag der Kommission enthält 
jedoch keine detaillierten Bestimmungen darüber, wie die Beträge innerhalb des 
Haushaltsplans von Kapitel 05 03, Direktzahlungen, auf Kapitel 05 04, Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, transferiert werden sollen. Das Europäische Parlament 
möchte klarstellen, dass diese Mittel nur nach den Bestimmungen der Haushaltsordnung unter 
entsprechender Einhaltung der Grundsätze der Spezialität, der Einheit, der Haushaltswahrheit 
und der Transparenz übertragen werden dürfen.

3. Missachtung des Europäischen Parlaments als Teil der Haushaltsbehörde (Artikel 272 
Absatz 9 EGV)

Bei der fakultativen Modulation können die Mitgliedstaaten einseitig und ohne Einbeziehung 
des Parlaments die in Anhang I der IIV vorgesehenen Ausgaben um einige Milliarden Euro 
erhöhen. Eine derart weit reichende Änderung der Mittel für nichtobligatorische Ausgaben 
ohne vorherige Beteiligung der Haushaltsbehörde verstößt gegen Geist und Buchstaben der 
IIV.

4. Auswirkungen auf die Berechnung des maximalen Steigerungssatzes

Die Kürzung der obligatorischen Ausgaben und die Aufstockung der nichtobligatorischen 
Ausgaben im Zusammenhang mit der fakultativen Modulation werden sich auf die 
Berechnung des maximalen Steigerungssatzes auswirken, was noch genauer geprüft werden 
muss.

5. Eine vorherige Folgenabschätzung hat nicht stattgefunden

Es ist inakzeptabel und unverantwortlich, dass die Kommission vor der Vorlage ihres 
Vorschlags keine angemessene Folgenabschätzung vorgenommen hat, obwohl die IIV vom 
16. Dezember 2003 über bessere Rechtsetzung dies vorschreibt. Die Kommission hat auch 
keinen vollständigen und klaren Finanzbogen erstellt.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen bezüglich der Haushaltsrechte des Europäischen 
Parlaments und angesichts der fehlenden Folgenabschätzung kann das Parlament einer so weit 
reichenden Initiative nicht zustimmen.

Unter Hinweis auf die Erklärung Nr. 9 des EP in der IIV vom 17. Mai 2006 vertritt Ihr 
Verfasser die Auffassung, dass es zweckdienlich wäre, die Frage der Kofinanzierung der 
Landwirtschaft im Rahmen der Überprüfung 2008/2009 zu erörtern.

******
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Der Haushaltsausschuss ersucht daher den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, die Ablehnung des Vorschlags der Kommission vorzuschlagen.
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